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Steuern Sie mit uns  in eine erfolgreiche Zukunft!

Durch den Wartungserlass vom 18.6.2008 ha-

ben sich u.a. folgende �nderungen bzw. Klar-

stellungen zur Verwaltungspraxis ergeben:

LuxusgÇter als BetriebsvermÅgen

Die Anschaffung oder Herstellung von Luxus-

g�tern, die nicht betrieblich veranlasst ist, ist 

laut Judikatur nicht dem Betriebsverm�gen 

zuzurechnen. Der VwGH hat diese Auffassung 
in den letzten Jahren durch weitere Erkennt-

nisse pr�zisiert. Im Zusammenhang mit der 

�berlassung einer Immobilie an einen Gesell-

schafter liegt dann auÖerbetriebliches VermÅ-

gen vor, wenn die Liegenschaft in ihrer Er-
scheinung f�r die private Nutzung durch den 

Gesellschafter bestimmt ist, da sie besonders 

reprÉsentativ oder speziell auf dessen Wohn-

bed�rfnisse ausgelegt ist. Kann die Immobilie 

jedoch jederzeit im betrieblichen Geschehen 
der Kapitalgesellschaft, etwa durch Vermie-

tung, eingesetzt werden, spricht nichts gegen 

eine ZugehÅrigkeit zum BetriebsvermÅgen. 

Eine allf�llige Differenz zum fremdÇblichen 
Mietzins f�hrt in diesem Fall zu einer verdeck-

ten AusschÇttung.

Forderungsverzicht von Gesellschaftern

Rz 684 der KStR stellt nunmehr klar, dass der 

gesellschaftsrechtlich veranlasste Verzicht 

eines Gesellschafters auf eine Forderung ge-
gen�ber seiner Gesellschaft hinsichtlich des 

werthaltigen Teils der Forderung eine Einlage 

darstellt. Der nicht mehr werthaltige Teil der 

Forderung ist als Forderungsausfall steuer-
wirksam.

Internationale Schachtelbeteiligungen

Eine internationale Schachtelbeteiligung liegt 

u.a. dann vor, wenn Anteile entweder an ei-

ner ausl�ndischen Gesellschaft, die einer inl�n-

dischen Kapitalgesellschaft vergleichbar ist, 
oder an einer anderen ausl�ndischen K�rper-

schaft i.S.d. Anlage 2 zum EStG gehalten wer-

den. Anteile an auslÉndischen Personengesell-

schaften stellen daher auch dann keine interna-

tionale Schachtelbeteiligung dar, wenn die Ge-

sellschaft nach ausl�ndischem Steuerrecht der 

K�rperschaftsteuer unterliegt. Selbst die Tat-
sache, dass eine ausl�ndische Gesellschaft, die 

einer inl�ndischen Personengesellschaft ver-

gleichbar ist, in der Anlage 2 zum EStG ange-

f�hrt ist, f�hrt nicht dazu, dass Gewinnaus-
sch�ttungen als steuerbefreite Ertr�ge aus 

internationalen Schachtelbeteiligungen zu 

qualifizieren sind.

MindestkÅrperschaftsteuerpflicht fÇr auslÉn-

dische Kapitalgesellschaften

Eine Kapitalgesellschaft, die nach ausl�ndi-
schem Recht gegr�ndet wurde, kann zwar 

einer �sterreichischen vergleichbar sein, sie 

stellt aber formalrechtlich keine Kapitalgesell-

schaft dar. Solche Gesellschaften mit ausl�ndi-

schem Sitz unterliegen jedoch dennoch der 
�sterreichischen MindestkÅrperschaftsteuer-

pflicht, wenn sie wegen einer inlÉndischen 

GeschÉftsleitung unbeschr�nkt steuerpflichtig 

sind. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann somit auch f�r ausl�ndische Kapitalge-

sellschaften eine Pflicht zur Abfuhr der Min-

destk�rperschaftsteuer bestehen. Die Mindest-

k�rperschaftsteuer betr�gt pro Jahr 1.750 � bei 

einer GmbH bzw. 3.500 � bei einer AG.

AuslÉndische Gruppenmitglieder

Ausl�ndische Gruppenmitglieder m�ssen den 

Gruppenantrag nicht unterfertigen. Sollte 

eine Unterfertigung dennoch vorliegen, ist 

dies rein informativ und wirkt sich nicht auf 
die Gruppenbildung aus. Bei der Verluster-

mittlung von ausl�ndischen Gruppenmitglie-

dern kann ein Forschungsfreibetrag bei K�r-

perschaften, die in einem EU-/EWR-

Mitgliedsstaat ans�ssig sind, grunds�tzlich 
ber�cksichtigt werden. Forschungspr�mien 

k�nnen von ausl�ndischen Gruppenmitglie-

dern jedoch nicht geltend gemacht werden, 

da selbst�ndige ausl�ndische Rechtspers�nlich-

keiten nicht dem �sterreichischen Steuerrecht 
unterliegen.
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Unternehmensgruppen und Liebhaberei

Die Grunds�tze der Liebhaberei sind laut 

Rechtsprechung auch f�r den Bereich der K�r-
perschaftsteuer zu beachten. Liebhabereiver-

luste sind daher f�r die Ermittlung des k�rper-

schaftsteuerpflichtigen Einkommens unbe-

achtlich. Der Verlustausgleich ist auch inner-

halb einer Unternehmensgruppe ausgeschlos-
sen, wenn einzelne Betriebe oder Bet�tigun-

gen von Gruppenmitgliedern oder Gruppen-

tr�gern als Liebhaberei zu beurteilen sind.

Gewinnermittlung von Genossenschaften -

OptionserklÉrung

Genossenschaften sind seit dem BBG 2007 nur 

mehr dann K�rperschaften i.S.d. � 7 Abs. 3 

KStG, wenn sie nach � 189 UGB zur Rech-
nungslegung verpflichtet sind. Genossenschaf-

ten k�nnen jedoch bei Wegfall der Rech-

nungslegungspflicht durch eine Optionserkl�-

rung die Gewinnermittlung nach Ü 5 EStG 
beibehalten. Die Option ist mittels Antrag in 

der KÅrperschaftsteuererklÉrung des Jahres 

des Wegfalls der Rechnungslegungspflicht 

auszu�ben. Die Option bindet die Genossen-

schaft bis zu einem allf�lligen Widerruf in 
einer kommenden K�rperschaftsteuererkl�-

rung.

Anspruchszinsen ab 1. Oktober 2008 f�r Steuerr�ck-
st�nde 2007
Mit 1. Oktober 2008 beginnen f�r die zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht veranlagten ESt-

und KSt-Anspr�che des Veranlagungsjahres 
2007 Anspruchszinsen zu laufen. Die Zinsen 

betragen 5,7% p.a. und werden erst dann 

belastet, wenn sie 50 � �bersteigen. Daraus 

errechnet sich ein zinsenfreier Zeitraum nach 
der Formel (49,99 x 365) / (0,057 x erwartete 

Nachzahlung). Sollen die Anspruchszinsen 

vermieden werden, ist eine Anzahlung unter 

der Bezeichnung "E 1-12/2007" bzw. "K 1-

12/2007" zu entrichten. Eine rechtzeitige Ab-

gabe der Steuererkl�rung kann das Entstehen 

von Zinsen nicht mit Sicherheit vermeiden, da 

die Verz�gerung des Steuerbescheides zulas-
ten des Steuerpflichtigen geht. F�r Steuergut-

haben gilt �brigens ebenfalls der Zinssatz von 

5,7% und stellt somit eine attraktive Verzin-

sung dar. Durch hohe Anzahlungen k�nnen 
jedoch keine Zinsen lukriert werden. Nachfor-

derungszinsen sind ertragsteuerlich nicht ab-

zugsf�hig; Gutschriftszinsen sind nicht er-

tragsteuerpflichtig.

K�rzere Nutzungsdauer bei vermieteten Geb�uden - kei-
ne Bindung der Finanz an Sachverst�ndigengutachten
Bei vermieteten Geb�uden betr�gt der AfA-

Satz unabh�ngig von der Nutzung durch den 

Mieter grunds�tzlich 1,5% p.a. (= Nutzungs-
dauer von rd. 67 Jahren) bzw. bei vor 1915 

erbauten Geb�uden 2%. Ein h�herer AfA-Satz 

ist � auch bei gebraucht angeschafften Geb�u-

den � nur dann m�glich, wenn auf Grund des 
Bauzustandes eine durch ein Gutachten unter-

mauerte k�rzere Restnutzungsdauer nachge-

wiesen werden kann. Die Finanzverwaltung ist 

allerdings nicht an das Gutachten gebunden, 

sondern hat sich mit diesem im Rahmen der 
freien Beweisw�rdigung zu befassen. Sie ist 

dabei nach Auffassung des UFS (GZ RV/0602-

W/06 vom 2.7.2008) nicht verpflichtet, ein 

Gegengutachten eines anderen Sachverst�ndi-

gen einzuholen. Da die Finanzverwaltung 

kÇrzeren Nutzungsdauern generell kritisch 

gegen�bersteht, sollte das Gutachten jeden-
falls �berzeugend gestaltet sein und speziell 

auf das gegenst�ndliche Objekt eingehen. 

Allgemeine Beschreibungen, nicht nachvoll-

ziehbare Behauptungen und nicht begr�ndete 
Schlussfolgerungen sind in der Regel nicht 

ausreichend bzw sogar kontraproduktiv. Die 

Praxis zeigt, dass bei der Textierung des Gut-

achtens Vorsicht geboten ist. Einzelne Formu-

lierungen wie zB �normaler Bau- und Erhal-
tungszustand� werden von der Finanz mitun-

ter auch isoliert als Begr�ndung f�r die Ange-

messenheit der gesetzlich vorgesehenen Nut-

zungsdauer herangezogen.

Steuerliche Beg�nstigung f�r K�nstler
Umsatzsteuer

ErmÉÖigter Steuersatz

Das Umsatzsteuergesetz sieht in � 10 Abs. 2 Z 5 

eine Steuerbeg�nstigung f�r Ums�tze aus der 
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T�tigkeit als K�nstler vor. F�r solche Ums�tze 

erm��igt sich die Steuer auf 10%.

Als KÇnstler gilt derjenige, der aufgrund 
kÇnstlerischer Begabung in einem anerkann-

ten Kunstfach eigensch�pferisch t�tig ist. Bei 

einer abgeschlossenen k�nstlerischen Hoch-

schulbildung wird das Vorliegen einer k�nstle-

rischen Begabung regelm��ig anzunehmen 
sein.

Steuerlich begÇnstigt sind nur UmsÉtze aus 

der TÉtigkeit als KÇnstler. Ums�tze aus nicht 

k�nstlerischer T�tigkeit (z.B. aus Vortr�gen) 

sowie aus Hilfsgesch�ften sind nicht beg�ns-
tigt. Eine T�tigkeit ist dann als k�nstlerisch 

anzusehen, wenn sie nach Prinzipien erfolgt, 

die f�r ein umfassendes Kunstfach charakteris-

tisch sind. Keine k�nstlerische T�tigkeit �ben 

u.a. Artisten, Humoristen, Filmproduzenten, 
Landschaftsarchitekten und M�beldesigner 

aus.

Basispauschalierung

Sofern die VorjahresumsÉtze nicht mehr als 

220.000 � betrugen, k�nnen K�nstler die Basis-
pauschalierung bei der Vorsteuer in Anspruch 

nehmen. Die abziehbaren Vorsteuerbetr�ge 

k�nnen dabei mit einem Durchschnittssatz von 

1,8% der UmsÉtze (maximal 3.960 � p.a.) an-

gesetzt werden. Zus�tzlich k�nnen u.a. auch 
noch Vorsteuerbetr�ge f�r Fremdleistungen 

sowie f�r bestimmte Investitionen geltend 

gemacht werden.

Branchenpauschalierung

Zus�tzlich gibt es noch eine eigene Branchen-
pauschalierung f�r K�nstler, die anstelle der 

Basispauschalierung angewendet werden 

kann. Unter der Voraussetzung, dass keine 

BÇcher gefÇhrt werden, kann als Vorsteuer 

ein Betrag in H�he von 1,44% der UmsÉtze 
(maximal 1.047 � p.a.) angesetzt werden. Die-

ser Durchschnittsbetrag deckt u.a. Vorsteuer-

betr�ge f�r technische Hilfsmittel, Kleidung, 

Kosmetika, Tagesgelder, Arbeitszimmer, Tele-

fon und Fachliteratur ab. Da f�r die Branchen-
pauschalierung keine Umsatzgrenze existiert, 

kann deren Inanspruchnahme u.a. dann sinn-

voll sein, wenn die Basispauschalierung auf-

grund zu hoher Vorjahresums�tze nicht ange-
wendet werden kann. Dar�ber hinaus h�ngt 

die Vorteilhaftigkeit der Branchenpauschlie-

rung gegen�ber der Basispauschalierung da-

von ab, in welcher H�he Vorsteuerbetr�ge 

angefallen sind, die zus�tzlich zur jeweiligen 
Pauschalierung angesetzt werden k�nnen. 

Bindungsfristen

Die Inanspruchnahme der Basis- bzw. Bran-

chenpauschalierung ist dem Finanzamt bis zur 

Rechtskraft des Bescheides schriftlich mitzutei-
len. Diese Erkl�rung bindet den K�nstler f�r 

mindestens zwei Kalenderjahre. Ein Wechsel 

von der Basis- zur Branchenpauschalierung 

oder umgekehrt bindet den K�nstler neuerlich 
f�r zwei Kalenderjahre. Entscheidet sich der 

Abgabepflichtige, von der Basis- bzw. Bran-

chenpauschalierung abzugehen und die Vor-

steuerbetr�ge nach den allgemeinen Vor-

schriften zu ermitteln, ist eine erneute Ermitt-
lung des Vorsteuerabzuges nach Durch-

schnittss�tzen frÇhestens nach Ablauf von 

fÇnf Kalenderjahren zul�ssig.

Einkommensteuer

Basispauschalierung

Die Betriebsausgaben von K�nstlern k�nnen 
mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. 

Voraussetzung ist, dass keine BÇcher gefÇhrt 

werden und dass die VorjahresumsÉtze nicht 

220.000 � Çberstiegen haben. Der Durch-

schnittssatz betr�gt 12% der UmsÉtze 
(maximal 26.400 � p.a.). Zus�tzlich k�nnen u.a. 

Ausgaben f�r Fremdleistungen und Pflichtver-

sicherungsbeitr�ge als Betriebsausgaben gel-

tend gemacht werden. Wurde die Basispau-
schalierung in Anspruch genommen und wird 

in weiterer Folge davon abgegangen, so ist 

eine erneute Ermittlung der Betriebsausgaben 

mittels Basispauschalierung fr�hestens nach 

Ablauf von f�nf Wirtschaftsjahren zul�ssig.

Branchenpauschalierung

Auch f�r Zwecke der Einkommensteuer ist 

eine Branchenpauschalierung f�r K�nstler 

vorgesehen. Die Betriebsausgaben k�nnen 

aufgrund dieser Regelung in H�he von 12% 

der UmsÉtze (maximal 8.725 � p.a.) angesetzt 
werden. Eine Umsatzgrenze besteht im Ge-

gensatz zur Basispauschalierung nicht. Die 

Pauschalierung umfasst jene Betriebsausga-

ben, f�r die Vorsteuerbetr�ge im Rahmen der 
Branchenpauschalierung mit einem Durch-

schnittssatz geltend gemacht werden k�nnen. 

Der Katalog der Betriebsausgaben, die zusÉtz-

lich abgesetzt werden k�nnen, ist weiter als 

bei der Basispauschalierung und umfasst u.a. 
Ausgaben f�r Musikinstrumente, Material f�r 

Kunstwerke, Aus- und Fortbildungskosten 

sowie Fahrt- und N�chtigungskosten.

Werbungskostenpauschalierung

Sind Artisten, Schauspieler oder Musiker 
nichtselbst�ndig t�tig, k�nnen die Werbungs-

kosten pauschal in H�he
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von 5% der BezÇge (maximal 2.628 � p.a.) 

angesetzt werden.

GewinnrÇcktrag

Erzielt ein selbst�ndig t�tiger K�nstler in ei-
nem Kalenderjahr positive Eink�nfte, kann 

dieser Gewinn auf Antrag auf das aktuelle 

Jahr sowie auf die zwei vorangegangenen 

Jahre aufgeteilt werden. Eine solche Vertei-
lung f�hrt in der Regel zu einer GewinnglÉt-

tung und somit zu Steuervorteilen aufgrund 

eines Progressionsausgleichs.

Geltendmachung von Werbungskosten f�r Zweit-
notebook und f�r Telefon
Ausgaben f�r Arbeitsmittel k�nnen von 

Dienstnehmern grunds�tzlich als Werbungs-

kosten geltend gemacht werden. Ein Compu-
ter ist als Arbeitsmittel dann geeignet, wenn 

dessen Einsatz f�r eine bestimmte T�tigkeit 

unzweifelhaft sinnvoll ist. Der VwGH hat nun-

mehr entschieden, dass ein Notebook zusÉtz-
lich zu einem StandgerÉt beruflich erforder-

lich sein kann, da dieses mobil einsetzbar ist 

(VwGH vom 28.5.2008, 2006/15/0125). Die be-

rufliche Notwendigkeit der Anschaffung eines 

zweiten Standger�tes hat der VwGH jedoch 
verneint (VwGH vom 28.5.2002, 96/14/0093). 

Die j�hrliche Abschreibung des Notebooks 

kann somit � regelm��ig unter Abzug eines 

Privatanteiles � eink�nftemindernd angesetzt 

werden. Laut Ansicht der Finanzverwaltung 
(LStR, Rz 339) hat der Privatanteil bei Compu-

tern mindestens 40% zu betragen. Eine niedri-

gere private Nutzung ist im Einzelfall nachzu-

weisen bzw. glaubhaft zu machen. Dar�ber 
hinaus hat der VwGH entschieden, dass beruf-

lich veranlasste Telefonkosten als Werbungs-

kosten angesetzt werden k�nnen, wenn der 

Dienstnehmer das AusmaÖ des beruflichen 

Anteiles glaubhaft machen kann. Ein Einzelge-
sprÉchsnachweis ist hierf�r nicht erforderlich.

�bersicht �ber die neuen Gr��enklassen
Durch die Anhebung der Gr��enklassen um 

mehr als 30% werden zahlreiche bisher mittel-

groÖe Kapitalgesellschaften k�nftig als klein 
einzustufen sein. Dadurch f�llt die Verpflich-

tung zur AbschlussprÇfung sowie zur Erstel-

lung eines Lageberichtes weg.

Die Zuordnung zu einer Gr��enklasse besteht 

immer dann, wenn mindestens zwei der drei 
genannten Merkmale �berschritten werden:
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Vorschau:

� AbsetzmÅglichkeiten bei Um-
schulungen

� USt-Pflicht der NoVA

� Umsatzsteuerfreie Bildungsleis-
tungen

� Sportler im Steuerrecht

� Vermietung Eigentumswoh-
nung an Alleingesellschafter

Auch f�r die Verpflichtung zur Erstellung von 

Konzernabschl�ssen wurden die Grenzen um 

rd. 20% angehoben.

Die Rechtsfolgen der Gr��enmerkmale treten 

ab dem folgenden Gesch�ftsjahr ein, wenn 

diese Merkmale an den Abschlussstichtagen 
von zwei aufeinander folgenden Gesch�ftsjah-

ren �berschritten bzw. nicht mehr �berschrit-

ten werden (Beobachtungszeitraum). Die An-

hebung der Schwellenwerte ist auf Gesch�fts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2007 

beginnen. Der Beobachtungszeitraum gilt 

r�ckwirkend. War daher eine Gesellschaft in 

den Jahren 2006 und 2007 unter Bedachtnah-

me auf die neuen Gr��enmerkmale als kleine 
GmbH einzustufen, f�llt bereits 2008 die 

Pflicht zur Abschlusspr�fung weg.
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